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Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB – Abwägung der Anregungen

Stadt Esens
Bebauungsplan Nr. 74 „Stichweg Bahnhofstraße“

Verfahrensstand: Abwägung nach Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Trä-
gerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB.
Im Rahmen der Auslegung vom 19.11.2020 bis zum 21.12.2020 und der Anhörung Trä-
ger öffentlicher Belange vom 19.11.2020 bis zum 21.12.2020 gingen insgesamt 32 Stel-
lungnahmen ein. 32 Träger öffentlicher Belange nahmen zum Bebauungsplanentwurf
Stellung. Es liegen keine privaten Anregungen vor.

Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen zur Bauleitplanung abge-
geben haben.

Lfd.
Nr.

Träger öffentlicher Belange Stellungnahme
vom:

Die Stellungnahme beinhaltet:

Hinweise Anregungen
T 1 Gemeinde Dornum, Dornum 12.11.20 x
T 2 Freiwillige Feuerwehr Stadt Esens 12.11.20 x
T 3 Avacon Netz GmbH, Sarstedt 12.11.20 x
T 4 PLEdoc GmbH, Essen 12.11.20 x
T 5 Deutsche Telekom GmbH, Bayreuth 13.11.20 x
T 6 Eisenbahn-Bundesamt, Hannover 16.11.20 x
T 7 Ostfriesische Landschaft, Aurich 17.11.20 x
T 8 Bundeswehr, Bonn 16.11.20 x
T 9 ExxonMobil GmbH, Hannover 16.11.20 x
T 10 Bundespolizeidirektion Hannover 16.11.20 x
T 11 Gasunie Deutschland GmbH, Hannover 17.11.20 x
T 12 TenneT TSO GmbH, Lehrte 18.11.20 x
T 13 Einzelhandelsverband Ostfriesland, 

Emden
18.11.20 x

T 14 Ericsson Services GmbH 23.11.20 x
T 15 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 

Bezirksstelle Ostfriesland, Aurich
24.11.20 x

T 16 NLWKN, Betriebsstelle Aurich 23.11.20 x
T 17 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, 

Langen
25.11.20 x

T 18 Gemeinde Großheide 26.11.20 x
T 19 Meliorationsverband Wittmund-Friesland 27.11.20 x
T 20 Niedersächsische Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich
Aurich

01.12.20 x

T 21 Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Osnabrück

30.11.20 x

T 22 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, 
Langen

04.12.20 x

T 23 Telefonica O2 Germany, Nürnberg 07.12.20 x
T 24 Niedersächsischer Heimatbund e.V., 

Hannover
10.12.20 x

T 25 EWE Netz GmbH, Leer 10.12.20 x
T 26 Stadt Aurich, Fachdienst 21 Planung 11.12.20 x
T 27 Vodafone Kabel Deutschland, Hannover 14.12.20 x
T 28 Landkreis Wittmund 

Amt 10 – Amt für zentrale Dienste und Finanzen
Amt 32 – Ordnungsamt
Amt 50 – Sozial- und Jugendamt
Amt 53 – Gesundheitsamt
Amt 60 – Bauamt
Zweckverband Veterinäramt Jade Weser

17.12.20 x
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T 29 OOWV, Brake 16.12.20 x
T 30 Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie, Hannover
18.12.20 x

T 31 IHK für Ostfriesland und Papenburg, 
Emden

17.12.20 x

T 32 LGLN Regionaldirektion 
Hameln-Hannover, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst

08.12.20 x

T 1   −−−−          Gemeinde Dornum vom 12.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Die Gemeinde Dornum nimmt von den o.g. Planungen Kenntnis. Gemeindliche Belange
werden durch diese nicht berührt. Über abwägungserhebliches Material betreffend das
Plangebiet verfügt die Gemeinde Dornum nicht.

Abwägung / Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 2   −−−−          Freiwillige Feuerwehr Stadt Esens vom 12.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Sofern die Vorgaben nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW eingehalten werden, ha-
ben wir keine Einwände als Feuerwehr.

Abwägung / Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 3   −−−−         Avacon Netz GmbH, Sarstedt, vom 12.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen der Avacon Netz GmbH /
Purena GmbH / WEVG GmbH & Co. KG.
Bitte beachten Sie, dass die Markierung dem Auskunftsbereich entspricht und dieser
einzuhalten ist.

Achtung: Im o.g. Auskunftsbereich können Versorgungsanlagen liegen, die nicht in der
Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten Unternehmen liegen.

2



Stadt Esens – Bebauungsplan Nr. 74 „Stichweg Bahnhofstraße“,
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB – Abwägung der Anregungen

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 4   −−−−          PLEdoc GmbH, Essen, vom 12.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betrei-
ber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:

– Open Grid Europe GmbH, Essen
– Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
– Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
– Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
– Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
– Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
– Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
– GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen

mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)
– Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.
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Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 5   −−−−         Deutsche Telekom GmbH, Bayreuth, vom 13.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Durch  das  markierte  Planungsgebiet  verläuft  kein  Richtfunk.  Unsere  benachbarten
Richtfunktrassen sind 260 m entfernt und haben somit ausreichend Sicherheitsabstand.
Somit bestehen von unserer Seite keine Einsprüche gegenüber ihren Planungen.
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbindungen ange-
mietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur Verfügung.
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des
Telekom-Netzes gilt. Bitten beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Firma Erics-
son Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. 

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.
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T 6   −−−−         Eisenbahn-Bundesamt vom 16.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Das  Eisenbahn-Bundesamt  ist  die  zuständige  Planfeststellungsbehörde  für  die  Be-
triebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur)  der Eisenbah-
nen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vor-
gelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Ei-
senbahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren.
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Bauleitplanung der Stadt
Esens, hier Bebauungsplan Nr. 74 „Stichweg Bahnhofstraße“ nicht berührt. Insofern be-
stehen keine Bedenken.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 7   −−−−         Ostfriesische Landschaft, Aurich, vom 17.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmalpfle-
ge keine Bedenken.

Sollten bei  den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten archäologische Kulturdenkmale
(Boden- und Baudenkmale) festgestellt  werden, sind diese unverzüglich der unteren
Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denkmalschutzgesetz vom
30.05.1978 (Nds. GVBl. S. 517), §§ 13 und 14, wonach eine Genehmigung der Denk-
malschutzbehörde erforderlich ist, wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen wer-
den, wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit
Auflagen erteilt werden.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 8   −−−−         Bundeswehr, Bonn, vom 16.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden
Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleich-
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bleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr
als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.
Aufgrund der Lage des Plangebiets zum Flugplatz Wittmundhafen ist mit Lärm- und Ab-
gasemissionen durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Ich weise bereits jetzt
daraufhin, dass spätere Ersatzansprüche nicht anerkannt werden können.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 9   −−−−         ExxonMobil GmbH vom 16.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Wir schreiben Ihnen im Auftrage der  BEB Erdgas und Erdöl  GmbH, der Mobil  Erd-
gas-Erdöl  GmbH (MEEG) und der Norddeutschen Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft
mbH (NEAG) und danken für die Beteiligung in o.g. Angelegenheit.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass Anlagen oder Leitungen der oben genannten Gesell-
schaften von dem angefragten Vorhaben nicht betroffen sind.

Abwägung / Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 10   −−−−         Bundespolizeidirektion Hannover vom 16.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Die Belange der Bundespolizeidirektion Hannover werden durch Ihr Vorhaben in dem
oben genannten Bereich nicht berührt.
Ich habe daher keine Anregungen bzw. Bedenken.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 11   −−−−         Gasunie Deutschland GmbH, Hannover, vom 17.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Wir bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Plananfrage.
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Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erdgastransportlei-
tungen, Kabel und Stationen der von Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen
von Ihrem Planungsvorhaben nicht betroffen sind.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 12   −−−−         TenneT TSO GmbH, Lehrte, vom 18.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Das im Betreff genannte Vorhaben berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange.
Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt.
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht
weiter zu beteiligen.

Abwägung / Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 13   −−−−         Einzelhandelsverband Ostfriesland, Emden, vom 18.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Der Einzelhandelsverband Ostfriesland e.V. erhebt gegen o.g. Bauleitplanung keinerlei
Bedenken.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 14   −−−−         Ericsson Services GmbH vom 23.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat  die Firma Ericsson bezüglich
ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben.
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des
Ericsson-Netzes gilt.
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage
ein.
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen.
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Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 15   −−−−         Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Aurich, 
vom 24.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Aus unserer Sicht bestehen keine Bedenken.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 16   −−−−         NLWKN, Betriebsstelle Aurich, vom 23.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Bedenken, da wesentliche Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt nicht erwartet werden.

– Ein Oberflächenentwässerungskonzept liegt vor.

– Neben der Oberflächenentwässerung wird eine ordnungsgemäße Abführung des
Schmutzwassers gewährleistet.

Stellungnahme als TÖB:
Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im GB I (Landeseigene Gewässer)
und GB III (GLD) sind durch die Planungen nicht nachteilig betroffen.

Abwägung / Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 17   −−−−         Deutsche Flugsicherung, Langen, vom 25.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Stellungnahme zu Belangen des Anlagenschutzes (§18a LuftVG)
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Durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher un-
serseits weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am
Verfahren ist nicht notwendig.

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unbe-
rührt.

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnah-
me informiert.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 18   −−−−         Gemeinde Großheide vom 26.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Zu der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 74 der Stadt Esens werden keine Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 19   −−−−         Meliorationsverband Wittmund-Friesland am 27.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Gegen das o.a. Vorhaben bestehen seitens des Meliorationsverbandes Wittmund-Fries-
land keine Bedenken.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass für nicht betroffene Acker- bzw. Grünlandflächen im-
mer eine Entwässerungsmöglichkeit gewährleistet bleiben muss.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.
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T 20   −−−−         Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Aurich,
vom 01.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Die Belange der NLStBV-GB Aurich werden durch die o.a. Bauleitplanung berührt, weil
das Plangebiet an die Ostseite der Landesstraße 8 (L 8) grenzt und eine neue Stadt-
straße an die L 8 angebunden werden soll.

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 74 bestehen seitens der NLStBV-GB
Aurich im Grunde keine Bedenken. Es sind jedoch die folgenden Belange der L 8 zu be-
rücksichtigen.

Zur verkehrlichen Erschließung soll eine neue Stadtstraße an die L 8 angebunden wer-
den. Hierzu ist zunächst die Fachplanung nebst Sicherheitsaudit und Kommentierung
zur straßenbaubehördlichen Prüfung seitens der Stadt Esens bei meiner Dienststelle
vorzulegen. Der geprüfte Entwurf wird dann Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung,
die zwischen den Straßenbaulastträgern (Stadt und Land) abzuschließen ist. Der Ver-
einbarungsentwurf wird zu gegebener Zeit von meiner Dienststelle aufgestellt. Sämtli-
che Kosten, die durch die Neuanbindung der Stadtstraße an die L 8 entstehen, sind mit
Bezug auf § 34 (1) Niedersächsisches Straßengesetz (NstrG) von der Stadt Esens zu
tragen.

Mit Bezug auf § 31 (2) NstrG sind im Bereich des geplanten Knotenpunktes im Zuge der
L 8 die erforderlichen Sichtfelder gemäß der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen
– RASt 06 von jeglichen sichtbehindernden Gegenständen (Haufen, Bewuchs etc.) dau-
erhaft freizuhalten. In der Nachrichtlichen Übernahme Nr. 2 sowie in Punkt 3.5 der Be-
gründung ist dieser Belang grundsätzlich berücksichtigt worden, jedoch wird hier fälsch-
licherweise auf  § 24 NstrG Bezug genommen. Ich bitte die Planunterlagen entspre-
chend zu korrigieren.

Es wirken Verkehrslärmimmissionen der L 8 auf das Plangebiet ein. Der Straßenbau-
lastträger der L 8 ist von jeglichen Forderungen (insbesondere Lärmschutz), die aus der
o.a. Bauleitplanung entstehen können, freizustellen.

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungs-
vorschriften zum BauGB um Übersendung einer Ablichtung der gültigen Bauleitplanung.

Abwägung / Beschluss:
Über die Hinweise und Anregungen wird im Rahmen der Abwägung wie folgt entschie-
den:
zu Absatz 1 (Hinweis)
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu Absätzen 2 und 3 (Hinweise und Anregungen)
Die Fachplanung nebst Sicherheitsaudit und Kommentierung wird von der Stadt Esens
erstellt und dem NLStBV Aurich zur Prüfung vorgelegt. Im Übrigen werden die Hinwei-
se zur Kenntnis genommen.

zu Abs. 4 (Anregung)
Die Nachrichtliche Übernahme Nr. 2 „Bauliche Anlagen an Straßen (§ 24 NStrG)“ wird
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wie folgt redaktionell geändert:

„2. Schutzmaßnahmen (§ 31 Abs. 2 NStrG)
Innerhalb der im Bebauungsplan in Abstimmung mit dem NLStBV Aurich nachrichtlich
übernommenen Sichtdreiecke sind bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen
Bauordnung sowie Anpflanzungen, Zäune Stapel, Haufen und andere mit dem Grund-
stück nicht fest verbundenen Einrichtungen über eine Höhe von 0,80 m nicht zulässig.“

Die Begründung wird entsprechend redaktionell geändert.

zu Abs. 5 (Hinweis)
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu Abs. 6 (Hinweis)
Nach Abschluss des Verfahrens wird dem NLStBV Aurich eine Ausfertigung der gülti-
gen Bauleitplanung zugeleitet.

T 21   −−−−         Deutsche Telekom GmbH, Osnabrück vom 30.11.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i.S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir
wie folgt Stellung:

Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet
prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits beste-
henden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf
die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten.
Wir bitten Sie, in den Hinweisen des Bebauungsplanes folgende Forderung entspre-
chend § 77k Abs. 4 Telekommunikationsgesetz aufzunehmen:

Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikations-
dienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten
mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 Abs. 17b
TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponen-
ten auszustatten.

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei Mona-
te vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Baubesprechung mit
den Versorgungsbetrieben einzuladen.
Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der Besprechung zu entsenden.
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.
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Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die Anregung wird im Rahmen
der 
Abwägung wie folgt entschieden:

Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan redaktionell übernommen:

„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikations-
dienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunk-
ten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, § 3 Abs.
17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkom-
ponenten auszustatten.“

Die Begründung wird entsprechend redaktionell ergänzt.

T 22   −−−−         Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen, 
vom 04.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des Bundesaufsichtsamtes für
Flugsicherung (BAF) als Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler
Flugsicherungseinrichtungen nicht  berührt.  Es bestehen gegen den vorgelegten Pla-
nungsstand keine Einwände.
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuftVG angemeldeten An-
lagenstandorten und -schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand
(04.12.2020).

Eine weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvorgang ist nicht erforderlich.

Hinweise:
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen Rechnung zu
tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuftVG
meiner Behörde diejenigen Bereiche um Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störun-
gen durch Bauwerke zu erwarten sind. Diese Bereiche werden allgemein als „Anlagen-
schutzbereiche“ bezeichnet und im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht.

Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a LuftVG durch die
Flugsicherungsorganisation und orientiert sich an den Empfehlungen des ICAO EUR
DOC 015. Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der angemeldete Schutzbereich im
Einzelfall von der Empfehlung des ICAO EUR DOC 015 abweichen.

Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite unter  www.baf.bund.de eine interaktive Karte
der Anlagenschutzbereiche bereit.
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Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 23   −−−−         Telefonica O2 Germany, Nürnberg, vom 07.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Aus Sicht  der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen
raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien
zu vermeiden:

– durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch
– die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 114550455 befindet sich in einem verti-

kalen Korridor zwischen 17 und 47 m über Grund

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches
den Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfundverbindung verdeutlichen sollen.

13



Stadt Esens – Bebauungsplan Nr. 74 „Stichweg Bahnhofstraße“,
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB – Abwägung der Anregungen

Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der Telefonica
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie ein-
gezeichnet.
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft
verlaufenden  Zylinder  mit  einem Durchmesser  von  rund  30-60m (einschließlich  der
Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten
Sie zur Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlau-
fes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richt-
funktrasse ragen.
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorpla-
nung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan.
Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhen-
beschränkungen s.o. festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht
beeinträchtigt wird.
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von
mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-
15 m eingehalten werden.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Richtfunktrasse wurde bereits in den B-Plan übernommen.

T 24   −−−−         Niedersächsischer Heimatbund e.V., Hannover, vom 10.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

In unserer Eigenschaft als eine nach Bundesnaturschutzgesetz anerkannte Naturschut-
vereinigung teilen wir Ihnen mit, dass wir nach Rücksprache mit unseren Mitarbeitern
zum o.g. Vorhaben keine Stellungnahme abgeben.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 25   −−−−         EWE Netz GmbH, Leer, vom 10.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Die Aufstellung oder Veränderung von Leitplanungen kollidiert in der Regel nicht mit un-
serem Interesse an einer Bestandswahrung für unsere Leitungen und Anlagen. Sollte
sich hieraus im nachgelagerten Prozess die Notwendigkeit  einer Anpassung unserer
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem
Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen
Vorgaben, die anerkannten Regeln der Technik sowie die Planungsgrundsätze der EWE
Netz GmbH gelten. Gleiches gilt auch für die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines
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Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem
Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE Netz GmbH zu erstatten, es sei
denn der Vorhabenträger und die EWE Netz GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt. 

Die EWE Netz GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu
beteiligen.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im
betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderun-
gen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ih-
nen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planaus-
kunft zur Verfügung stellen zu können – damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundla-
ge veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über
die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internet-
seite: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 26   −−−−         Stadt Aurich, Fachdienst 21 Planung, vom 11.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass wir gegen Ihre o.g. Bauleitplanung keine Bedenken ha-
ben.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 27   −−−−         Vodafone Kabel Deutschland, Hannover, vom 14.12.2020

Inhalt der Stellungnahme Nr. S00936802:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, de-
ren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin,
dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht
überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.

Sollte  eine  Umlegung oder  Baufeldfreimachung unserer  Telekommunikationsanlagen
erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag
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an TDRC-N.Bremen@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veran-
lassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf  hin,  dass uns ggf.  (z.B.  bei  städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen) die durch den Einsatz oder die Verlegung unserer Telekommunikati-
onsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.
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Inhalt der Stellungnahme Nr. S00936803:

Eine  Ausbauentscheidung  trifft  Vodafone  nach  internen  Wirtschaftlichkeitskriterien.
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung:

Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg

Neubaugebiete.de@vodafone.com

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 28   −−−−         Landkreis Wittmund vom 17.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Im Rahmen der o.g. Beteiligung wurden die unten bezeichneten Ämter meines Hauses
um die Äußerung von Anregungen gebeten.

Amt 10 Amt für zentrale Dienste und Finanzen

Amt 32 Ordnungsamt

Amt 50 Sozial- und Jugendamt

Amt 53 Gesundheitsamt

Amt 60 Bauamt

Zweckverband Veterinäramt Jade Weser

Daraufhin nehme ich wie folgt Stellung:

1. Abt. 60.1 Bauen

Bau- und Bodendenkmalpflege; Brandschutz; Immissionsschutz
Keine Anregungen.

2. Abt. 60.2 Umwelt / Untere Wasserbehörde

Abwasserbeseitigung / Grundwasserschutz
Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.
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Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.

Oberflächenentwässerung / Gewässer allgemein
Zu diesem Belang werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. Den Aussa-
gen unter Pkt. 2.19 „Wasserwirtschaft“ wird beigepflichtet. Im Rahmen der noch folgen-
den Bauanträge sind Entwässerungspläne als Änderungsanzeige einzureichen.

3. Abt. 60.2 Umwelt / Untere Naturschutzbehörde

Es bestehen von Seiten der unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken, sofern die in
Kapitel 2.12 der Begründung zum B-Plan eingehalten werden.

Die Festsetzung der Gehölze wird von Seiten der UNB Landkreis Wittmund außeror-
dentlich begrüßt.

4. Abt. 60.3 Stabsstelle Regionalplanung

Bauleitplanung
Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem gültigen Flächennut-
zungsplan der Samtgemeinde Esens entwickelt.

Der Bebauungsplan nach § 30 BauGB bedarf nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB keiner
Genehmigung, er unterliegt damit keiner aufsichtsbehördlichen Kontrolle.

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan durch die Gemeinde ist nach § 10 Abs.
3 Satz 1 BauGB lediglich ortsüblich bekannt zu machen.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Sachlage wurde der Plan weder in formellrechtli-
cher noch in materiellrechtlicher Hinsicht einer Prüfung unterzogen.

Raumordnung und Landesplanung
Keine Anregungen und / oder Bedenken.

Abwägung / Beschluss:
zu 1. Abt. 60.1: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

zu 2. Abt. 60.2: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

zu 3. Abt. 60.2: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

zu 4. Abt. 60.3: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.
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T 29   −−−−         OOWV, Brake, vom 16.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Wir nehmen zu der oben genannten Bauleitplanung wie folgt Stellung:

Im Bereich des Bebauungsgebietes bzw. angrenzend befinden sich Ver- und Entsor-
gungsanlagen des OOWV. Diese dürfen weder durch Hochbauten noch durch eine ge-
schlossene Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, überbaut werden.

Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß DVGW Arbeitsblatt W 400-1 Sicherheits-
abstände zu den Leitungen einzuhalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Ver-
und Entsorgungsleitungen nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um für die Zu-
kunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht stattfinden kann, wer-
den Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
einzutragen.

Das ausgewiesene Planungsgebiet muss durch die bereits vorhandenen Ver- und Ent-
sorgungsanlagen als teilweise erschlossen angesehen werden. Sollte eine Rohrnetzer-
weiterung notwendig sein, werden wir diese auf der Grundlage der AVB Wasser V des
OOWV durchführen. Ob und in welchem Umfang eine Erweiterung erfolgt, muss recht-
zeitig gemeinsam festgelegt werden.

Um Beachtung des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten.

Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers oder
nach den Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.

Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen in den anliegenden
Plänen ist unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen Dienststellenleiter Herr Söhlke
von unserer Betriebsstelle in Harlingerland, Tel.: 04977-919211, in der Örtlichkeit an.
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Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur  Kenntnis  genommen.  Es wird  vorab ein Termin mit  dem
OOWV vereinbart um die Lage der vorhandenen Leitungen festzustellen.

T 30   −−−−         Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, 
vom 18.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben
folgende Hinweise:

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinwei-
se und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kar-
tenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine
geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht.  Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie  die  Er-
stellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Ver-
bindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raum-
planerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können.
Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfüg-
bare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie An-
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spruch  auf  Vollständigkeit.  Die  Stellungnahme  ersetzt  nicht  etwaige  nach  weiteren
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligun-
gen oder objektbezogene Untersuchungen.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 31   −−−−         IHK für Ostfriesland und Papenburg, Emden, vom 17.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Den Planungsentwurf haben wir geprüft. Änderungswünsche sind uns nicht bekannt ge-
worden. Aus unserer Sicht sind also keine Bedenken oder Ergänzungen anzumelden.

Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

T 32   −−−−         LGLN Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst vom 08.12.2020

Inhalt der Stellungnahme:

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
(LGLN),  Regionaldirektion Hameln-Hannover (Dezernat 5 – Kampfmittelbeseitigungs-
dienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) betei-
ligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellung-
nahme ergeht kostenfrei.

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung emp-
fohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Ge-
fahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei
der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmu-
nition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte
Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei aus-
zuwerten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinfor-
mationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskos-
tengesetz (NvwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig.

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 20 Wochen
ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und
dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen
eine rechtzeitige Antragstellung.
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Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte
ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsfor-
mulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können:
http://
www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampf-
mittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung

Betreff: Esens, Bahnhofstraße B Plan 74

Antragsteller: Stadt Esens

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgen-
den Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage):

Empfehlung:  Kein Handlungsbedarf

Fläche B
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung 

vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Hinweise:
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft
werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brand-
munition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zustän-
dige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des
Landes Niedersachsen bei der RD Hameln-Hannover des LGLN.

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung
des  Kampfmittelinformationssystems  Niedersachsen  (KISNi),  dem  11.06.2018,  nicht
eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können na-
türlich trotzdem von den Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichte-
rung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.
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Abwägung / Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen wurden nicht vorgetragen.

Aufgestellt:
Esens, 04.01.2021
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